
STADT BAD DOBERAN 
BV/452/24 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
 
 

 
 

Annahme einer Sachspende 

Organisationseinheit: 

Museum "Möckelhaus" 
Datum 

31.07.2024 
Einreicher: 

 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 26.08.2024 Ö 
Hauptausschuss (Entscheidung) 11.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme einer Sachspende in Höhe von 175,00 € zur 
kulturellen Förderung des Stadt- und Bädermuseums. Bei der Sachspende handelt es sich 
um einen Vortrag, der am 29.10.2024 mit dem Titel „… sie tanzte wie ein Luftgeist“ – 
Künstlerinnen und Künstler zu Gast im Seebad Doberan-Heiligendamm (1793 – 1913) 
von Dr. Angelika Rosenfeld gehalten wird. Die Zuwendungsgeberin ist Frau Dr. Angelika 
Rosenfeld. Sie wird auf ein Honorar verzichten, bittet als Ersatz aber um eine 
Spendenbescheinigung. 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung M-V darf die Stadt Bad Doberan zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 2 der KV M-V Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
einwerben und annehmen. 
 
Zuwendungen dürfen vom Bürgermeister oder einem Stellvertreter eingeworben werden. 
Gemäß § 6 abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Bad Doberan entscheidet der 
Hauptausschuss über die Annahme der Zuwendung. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Einnahmen  

Keine haushaltsmäßige Berührung X 

Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle  

Deckungsvorschlag  

Mittel stehen nicht zur Verfügung  



 
 

Anlage/n 
1 Anlage 1 Antrag auf Spendenannahme BV-452-24 (öffentlich) 
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